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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Laufbahngesetzes

Das Laufbahngesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 643) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden das Wort „gehören“ durch das 
Wort „gehört“ ersetzt, nach dem Wort „auch“ das Wort „der“ 
eingefügt und die Wörter „und Ausbildungsdienst“ gestri-
chen. 

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „technische Dienste“ das 
Wort „und“ gestrichen und durch ein Komma ersetzt, der 
Punkt nach den Wörtern „wissenschaftliche Dienste“ wird 
durch das Wort „und“ ersetzt und es werden die Wörter 
„10. Informationstechnik.“ angefügt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „der Ämter“ die 

Wörter „einer Laufbahn“ und nach dem Wort „Ausbil-
dung“ die Wörter „sowie dem jeweiligen Einstiegsamt 
(§ 5 Absatz 2)“ eingefügt. 

bb) Satz 4 wird aufgehoben. 
2. § 3 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 wird nach den Wörtern „die für die Wissenschaft 
zuständige Senatsverwaltung“ das Wort „und“ gestrichen und 
ein Komma eingefügt, nach den Wörtern „die für das allgemeine 
Laufbahnrecht zuständige Senatsverwaltung“ der Punkt gestri-
chen und die Zahl und die Wörter „und 9. Informationstechnik: 
die für die Digitalisierung zuständige Senatsverwaltung.“ ange-
fügt. 

3. § 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

„2. bei entsprechenden beruflichen Erfahrungen oder sonsti-
gen Qualifikationen, die zusätzlich zu den in den §§ 7 
und 8 geregelten Zugangsvoraussetzungen erworben 
wurden, wenn die Rechtsverordnungen nach § 29 Ab-
satz 1 dies bestimmen,“ 

b) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die Nummern 3 
und 4.

4. § 6 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für Einstellungen sind die Bewerberinnen und Bewerber durch 
Stellenausschreibungen zu ermitteln, soweit nicht durch § 8 Ab-
satz 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes sowie auf Grund von 
§ 8 Absatz 1 Satz 3 und 4 des Landesbeamtengesetzes Ausnah-
men zugelassen sind.“

5. § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)  In Nummer 2 Buchstabe d werden nach der Angabe 
„22“ die Wörter „Absatz 2 Satz 2“ eingefügt. 

bb) In Nummer 3 Buchstabe b wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

cc)  Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
„4. durch Bestätigung der Gleichwertigkeit (§ 13 Ab-

satz 4 und 4a sowie § 15).“ 
b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Sie kann diese Befugnis durch Rechtsverordnung nach 
§ 29 Absatz 1 auf andere Behörden übertragen.“ 

6. § 13 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aaa)  In Nummer 2 werden nach dem Wort „Auswahl-

verfahren“ die Wörter „für einen Dienstposten, der 
mindestens den Anforderungen des zweiten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und höchstens 
dem ersten Beförderungsamt des zweiten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 entspricht,“ 
eingefügt. 

bbb)  In Nummer 3 werden die Wörter „und während 
dieser Zeit an einer dienstlichen Qualifizierung er-
folgreich teilgenommen hat“ gestrichen. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 
„Die nach Satz 1 Nummer 1 geforderte Voraussetzung 
der Hochschulqualifikation entfällt, wenn von der Be-
amtin oder dem Beamten während der Erprobungszeit 
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eine dienstliche Qualifikation erworben worden ist, die 
mit der in Nummer 1 geforderten Hochschulqualifikati-
on gleichwertig ist. Die Erprobungszeit nach Satz 1 
Nummer 3 kann für besondere Ausnahmefälle auf bis zu 
zwölf Monate gekürzt werden.“ 

cc) In Satz 4 werden die Wörter „Qualifizierung nach Satz 1 
Nummer 3 und Satz 3 sowie“ durch die Wörter „Quali-
fikation nach Satz 2 und“ und die Angabe „Satz 2“ durch 
die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

b) In Absatz 4a Satz 1 Nummer 1 werden nach der Angabe 
„Laufbahngruppe 2“ die Wörter „und höchstens dem ersten 
Beförderungsamt des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2“ eingefügt. 

c) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „nicht 

zulässig“ durch die Wörter „unzulässig vor Ablauf eines 
Jahres“ ersetzt. 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
„1. seit der Ernennung in das Beamtenverhältnis auf 

Probe,“  
cc) In Nummer 2 werden die Wörter „vor Ablauf eines Jah-

res nach Beendigung der Probezeit oder“ gestrichen. 
d) Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben. 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach der Angabe 
„Nummer 2“ die Wörter „oder 3 Alternative 1“ einge-
fügt. 

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Auswahlverfah-
ren“ die Wörter „für einen Dienstposten, der mindestens 
den Anforderungen des ersten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2 und höchstens dem ersten Beförderungs-
amt des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
entspricht,“ eingefügt. 

cc) Nummer 3 wird aufgehoben.
dd) Nummer 4 wird Nummer 3. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „, insbesondere zu Art und 
Umfang der dienstlichen Qualifizierung nach Absatz 1 
Nummer 3 und Absatz 2“ gestrichen. 

8. In § 18 Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „Qualifikatio-
nen“ die Wörter „im Rahmen ihrer Laufbahnbefähigung“ ein-
gefügt. 

9. In § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe „Num-
mer 1“ gestrichen. 

10. § 31 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „sowie“ die Wör-

ter „die Berliner Beauftragte oder“ eingefügt. 
b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst erfolgt 
grundsätzlich unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf. Liegen die Voraussetzungen einer Staatsangehö-
rigkeit nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Beamten-
statusgesetzes für die Berufung in ein Beamtenverhältnis 
auf Widerruf nicht vor, kann der Vorbereitungsdienst in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis absolviert 
werden. Das Ausbildungsverhältnis wird durch Einberufung 
begründet. Es endet 
1. mit der Ernennung unter Begründung des Beamtenver-

hältnisses auf Widerruf, 
2. mit dem Bestehen oder dem endgültigen Nichtbestehen 

der Laufbahnprüfung oder 
3. durch Entlassung. 
Auf das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis sind die 
für das Beamtenverhältnis auf Widerruf im Vorbereitungs-

dienst der Laufbahn geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. An die Stelle der Anwärterbezüge (§ 59 Ab-
satz 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überlei-
tungsfassung für Berlin) tritt eine Unterhaltsbeihilfe in Höhe 
der im Vorbereitungsdienst der Laufbahn zustehenden Bezü-
ge. Daneben werden der Familienzuschlag, die jährliche 
Sonderzahlung und die vermögenswirksamen Leistungen in 
entsprechender Anwendung der für das Beamtenverhältnis 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst maßgebenden Vor-
schriften gewährt. Wer einberufen worden ist, wird nach § 1 
des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I 
S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom  
15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, auf 
die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten ver-
pflichtet.“ 

11. § 34 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 7 Absatz 1“ die Wörter 

„Satz 1“ eingefügt und die Wörter „oder des Ausbildungs-
dienstes“ gestrichen. 

b) In Satz 4 werden die Wörter „oder im Ausbildungsdienst“ 
gestrichen. 

c) In Satz 5 werden die Wörter „, im Falle des Ausbildungs-
dienstes in Höhe der im Ausbildungsdienst zustehenden 
Dienstbezüge“ gestrichen. 

d) In Satz 6 werden die Wörter „oder im Ausbildungsdienst“ 
gestrichen. 

12. § 41 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Sofern die Anordnung nicht in einer Rechtsverordnung nach 
§ 29 geregelt ist, ist sie im Amtsblatt für Berlin zu veröffentli-
chen.“

Artikel 2  
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Das Landesbeamtengesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 643) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. § 8 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Bewerberinnen und Bewerber sind durch Stellenaus-
schreibung zu ermitteln. Davon abweichend ist eine Stellenaus-
schreibung nicht erforderlich, sofern Stellen mit Beamtinnen 
oder Beamten besetzt werden sollen, die auf Grund einer öffent-
lichen Stellenausschreibung bereits als angestellte Dienstkräfte 
im unmittelbaren oder mittelbaren Berliner Landesdienst tätig 
sind und denen die Aufgaben der jeweiligen Stelle bereits vor 
der Begründung des Beamtenverhältnisses als angestellte 
Dienstkraft übertragen wurden. Weitere allgemeine Ausnahmen 
kann die für grundsätzliche allgemeine beamtenrechtliche An-
gelegenheiten zuständige Senatsverwaltung durch Verwaltungs-
vorschriften regeln; bisherige allgemeine Ausnahmeentschei-
dungen bleiben bis zu dieser Regelung wirksam. Über darüber-
hinausgehende Ausnahmen im Einzelfall entscheidet der 
Landespersonalausschuss. Für die Auswahl der Bewerberinnen 
und Bewerber gelten die Kriterien des § 9 des Beamtenstatus-
gesetzes. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes 
bleiben unberührt.“

2. § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 
„Eine für beamtenrechtliche Entscheidungen zuständige Stelle 
kann Ausnahmen zulassen 
1. im dienstlichen Interesse unter Anrechnung auf die Arbeits-

zeit oder
2. auf schriftlichen Antrag insbesondere im öffentlichen Inter-

esse, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die 
versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird. 

Das dienstliche Interesse nach Satz 2 Nummer 1 ist aktenkundig 
zu machen.“ 
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3. § 97 wird wie folgt geändert: 
a) Nach Absatz 1 Satz 2 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Die oberste Dienstbehörde kann eine Verkürzung der Pro-
bezeit zulassen, wenn die Funktion zuvor bereits als ständi-
ge Vertretung der Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers 
mindestens sechs Monate wahrzunehmen war und die be-
amtete Dienstkraft ihre Befähigung für das Amt mit leiten-
der Funktion während dieser Zeit bereits unter Beweis ge-
stellt hat. Eine Verkürzung ist in diesen Fällen um höchstens 
ein Jahr zulässig. Auf die Probezeit können Zeiten angerech-
net werden, in denen der Beamtin oder dem Beamten die 
leitende Funktion unmittelbar vor Begründung des Beam-
tenverhältnisses auf Probe bereits vollumfänglich übertra-
gen worden war, wenn die wahrgenommene leitende Funk-
tion in dieser Zeit bereits dem entsprechenden höherwertigen 
statusrechtlichen Amt zugeordnet war. Ferner können Zeiten 
angerechnet werden, in denen der Beamtin oder dem Beam-
ten das entsprechende statusrechtliche Amt bereits während 
einer früheren Probezeit nach Absatz 1 übertragen gewesen 
ist, wenn diese frühere Probezeit vorzeitig nach Absatz 9 
oder wegen Begründung eines Beamtenverhältnisses auf 
Zeit endete.“ 

b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 
„Wird die Beamtin oder der Beamte während des Laufs der 
Probezeit zu einem anderen Dienstherrn in ein Amt mit lei-
tender Funktion nach Absatz 1 versetzt, das in dieselbe Be-
soldungsgruppe eingestuft ist wie das ihr oder ihm zuletzt 
übertragene Amt mit leitender Funktion, kann die im bishe-
rigen Amt erbrachte Probezeit auf die neue Probezeit ange-
rechnet werden.“

Artikel 3  
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 634) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:
„Die Dienstkräfte, denen eines der vorgenannten Ämter 
nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Dezember 
2024 übertragen worden ist, werden jeweils mit Wirkung 
der Amtsübertragung in die Besoldungsgruppe B 2 überge-
leitet.“

b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt:
„Die Dienstkräfte, denen eines der vorgenannten Ämter 
nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Dezember 
2024 übertragen worden ist, werden jeweils mit Wirkung 
der Amtsübertragung in die Besoldungsgruppe B 3 überge-
leitet.“

2. Die Landesbesoldungsordnung B in Anlage I (Landesbesol-
dungsordnungen – A und B –) wird wie folgt geändert:
a) In der Besoldungsgruppe 2 wird nach Auflistung der Funk-

tionszusätze zur Amtsbezeichnung „Leitende Regierungsdi-
rektorin oder Leitender Regierungsdirektor“ die Amtsbe-
zeichnung „Leitende Sozialdirektorin oder Leitender Sozial-
direktor“ mit den Funktionszusätzen
„– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Heidering –
– als Leitung der Jugendstrafanstalt Berlin –
–  als Leitung der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzu-

ges Berlin –
– als Leitung der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin –“
eingefügt.

b) In der Besoldungsgruppe 3 wird nach Auflistung der Funk-
tionszusätze zur Amtsbezeichnung „Leitende Regierungsdi-
rektorin oder Leitender Regierungsdirektor“ die Amtsbe-

zeichnung „Leitende Sozialdirektorin oder Leitender Sozial-
direktor“ mit den Funktionszusätzen
„– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel –
– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Moabit –
– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Plötzensee –“
eingefügt.

Artikel 4  
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2024 (GVBl. S. 643) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 14a Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Beamte, ohne dienst-
unfähig im Sinne des § 26 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes 
zu sein, mit oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze nach 
§ 108a Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes auf seinen Antrag 
in den Ruhestand versetzt worden ist.“

2. § 50e Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Beamte, ohne dienst-
unfähig im Sinne des § 26 Absatz 1 des Beamtenstatusgesetzes 
zu sein, mit oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze nach 
§ 108a Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes auf seinen Antrag 
in den Ruhestand versetzt worden ist.“

Artikel 5  
Änderung der Laufbahnverordnung  

allgemeiner Verwaltungsdienst 
Die Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst vom  

5. März 2013 (GVBl. S. 41), die zuletzt durch Verordnung vom  
4. Mai 2021 (GVBl. S. 495) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:
1. Die Übersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 3a  Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegs-

amt“. 
b) In der Angabe zu § 16 werden die Wörter „Dienstliche Qua-

lifizierung und Erprobungszeit“ durch die Wörter „Erpro-
bungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung“ ersetzt. 

c) In der Angabe zu § 24 werden die Wörter „Dienstliche Qua-
lifizierung und Erprobungszeit“ durch die Wörter „Erpro-
bungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung“ ersetzt. 

d) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst: 
„§ 37 Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Beamten“ die 

Wörter „der Laufbahngruppe 1“ eingefügt. 
b) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

3. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a 
Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt

(1) Eine Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt 
einer Laufbahn ist zulässig, wenn  
1. die Bewerberin oder der Bewerber das angestrebte Amt nach 

dem individuellen fiktiven Werdegang erreichen kann, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber für den Zeitraum des in-

dividuellen fiktiven Werdegangs hauptberufliche Tätigkei-
ten nachweist, die nach Fachrichtung und Schwierigkeit der 
Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten in der ange-
strebten Laufbahn entsprochen haben und

3. die hauptberuflichen Tätigkeiten im Sinne der Nummer 2 
innerhalb des genannten Zeitraums für eine Dauer von min-
destens sechs Monaten nach ihrer Art und Bedeutung dem 
angestrebten Amt mindestens gleichwertig sind. 
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Liegt eine hauptberufliche Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 2 und 
3 nicht vor, ist die besondere Befähigung für das angestrebte 
Amt durch für die Laufbahn förderliche, über die Einstellungs-
voraussetzungen erheblich hinausgehende besondere fachliche 
Qualifikationen nachzuweisen. 

(2) Der Zeitraum des individuellen fiktiven Werdegangs ist 
die Summe aus 
1. einem Zeitraum von drei Jahren, der an die Stelle der Probe-

zeit tritt, die von einer Beamtin oder einem Beamten zu ab-
solvieren ist, und 

2. einem Zeitraum von einem Jahr, der an die Stelle jeder 
Sperrfrist tritt, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
nach dem Erreichen des ersten Beförderungsamtes bis zum 
Erreichen des angestrebten Amtes einzuhalten ist. 

(3) Als hauptberufliche Tätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 
können berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes berücksichtigt werden. Berufliche Bildungs-
gänge und Zeiten, die nach den Laufbahn-, Ausbildungs- oder 
Prüfungsvorschriften auf eine Ausbildungszeit angerechnet 
worden sind oder Voraussetzung für den Erwerb der Befähigung 
sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. 

(4) Die Entscheidung über die Einstellung in einem höheren 
Amt als dem Einstiegsamt trifft die Einstellungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Laufbahnordnungsbehörde.“ 

4. § 4 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 werden die Wörter „einschließlich der Teil-

nahme an der dienstlichen Qualifizierung nach § 24“ gestri-
chen. 

b) In Nummer 6 wird das Wort „interkultureller“ durch das 
Wort „migrationsgesellschaftlicher“ ersetzt. 

5. § 6 Absatz 3 wird aufgehoben.
6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Verwaltungsfachangestellte/
Verwaltungsfachangestellte oder Fachangestellte für Büro-
kommunikation/Fachangestellter für Bürokommunikation“ 
durch die Wörter „Verwaltungsfachangestellte oder Verwal-
tungsfachangestellter, Fachangestellte oder Fachangestellter 
für Bürokommunikation, Kauffrau oder Kaufmann für Bü-
rokommunikation und Kauffrau oder Kaufmann für Büro-
management“ und die Wörter „zwei Jahren“ durch die Wör-
ter „einem Jahr“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort „Laufbahnordnungsbehörde“ durch 
das Wort „Einstellungsbehörde“ ersetzt. 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „„Recht für die öf-
fentliche Verwaltung““ ein Komma und die Wörter 
„„Verwaltungsinformatik (dual)““ eingefügt und das 
Wort „Grund“ durch das Wort „Grundlage“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Grund“ durch das Wort „Grund-
lage“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „des Studienganges“ durch 
die Wörter „der Studiengänge“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 
„(5) Über die Anerkennung der Laufbahnbefähigung nach 

den Absätzen 2 bis 4 gemäß § 10 Absatz 2 des Laufbahnge-
setzes entscheidet die Einstellungsbehörde.“ 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 
8. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 
Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung 

(Erstes Einstiegsamt)
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, die die 

Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 Alternative 1 

des Laufbahngesetzes erfüllen, werden von ihrer Dienstbehörde 
zur Erprobungszeit zugelassen, wenn sie 
1. erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den Einsatz auf 

einem Dienstposten, der mindestens den Anforderungen des 
ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und höchstens 
dem ersten Beförderungsamt des ersten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben, 

2. sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des Lauf-
bahngesetzes) von mindestens fünf Jahren auf mindestens 
zwei Dienstposten verschiedener Aufgabengebiete bewährt 
haben und 

3. in den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend 
mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder 
besser beurteilt worden sind. 

(2) Die Erprobungszeit beträgt 18 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr und müssen sich zudem für mindestens 
sechs Monate mindestens in Aufgaben eines weiteren anderen 
Aufgabengebiets bewähren. 

(3) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(4) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Laufbahngesetzes bestätigt die Laufbahn-
ordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbehörde die Gleichwer-
tigkeit der Qualifikation der Beamtin oder des Beamten für das 
erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß § 15 Absatz 1 
Nummer 3 des Laufbahngesetzes. Die Gleichwertigkeitsbestäti-
gung gemäß § 15 Absatz 1 Nummer 3 des Laufbahngesetzes 
begründet keinen Anspruch auf die Verleihung des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2. Bis zur Verleihung des ers-
ten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 verbleiben die Beam-
tinnen und Beamten in ihrer bisherigen Rechtsstellung.“ 

9. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 wird das Wort „geeignet“ durch die Wörter „in 

den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend mit 
der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder bes-
ser beurteilt worden“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „fünf“ 
ersetzt.

10. § 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 wird das Wort „geeignet“ durch die Wörter „in 

den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend mit 
der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder bes-
ser beurteilt worden“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird das Wort „zehn“ durch das Wort „fünf“ 
ersetzt. 

11. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 1 wird das Wort „geeignet“ durch die Wörter „in 

den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend mit 
der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder bes-
ser beurteilt worden“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort „zwei“ 
ersetzt. 

12. § 22 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 3 wird das Wort „Laufbahnordnungsbehörde“ durch 

das Wort „Einstellungsbehörde“ ersetzt. 
b) Satz 4 wird aufgehoben. 

13.  § 23 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Wissenschaften“ 

die Wörter „, sofern diese die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und Methoden, die zur Erfüllung der Aufgaben im 
Laufbahnzweig des nichttechnischen Verwaltungsdienstes 
erforderlich sind, vermitteln“ eingefügt.  



138 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      81. Jahrgang      Nr. 6      7. März 2025

b) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Prüfungsschwer-
punkt“ das Wort „entweder“ und nach dem Wort „liegen“ 
die Wörter „ oder sich aus mehreren der in Satz 1 genannten 
Studienfachrichtungen bilden lassen“ eingefügt.  

c) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:
„Bildet sich der Schwerpunkt aus mehreren der in Satz 1 ge-
nannten Studienfachrichtungen, müssen mindestens dreißig 
Prozent der gesamten Studien- und Prüfungsleistung in ei-
ner der in Satz 1 genannten Studienfachrichtungen erbracht 
worden sein.“  

14. Die §§ 24 und 25 werden wie folgt gefasst: 

„§ 24  
Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung  

(Zweites Einstiegsamt)
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, die die 

Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Lauf-
bahngesetzes erfüllen, werden von ihrer Dienstbehörde zur Er-
probungszeit zugelassen, wenn sie  
1. erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den Einsatz auf 

einem Dienstposten, der mindestens den Anforderungen des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und höchs-
tens dem ersten Beförderungsamt des zweiten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben 
und 

2. in den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend 
mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder 
besser beurteilt worden sind. 

Entsprechendes gilt für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1 gemäß § 15 Absatz 2 des Laufbahngesetzes. 

(2) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr und müssen sich zudem für mindestens 
sechs Monate mindestens in Aufgaben eines weiteren anderen 
Fachgebiets bewähren. 

(3) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des 
Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Ent-
scheidung der Laufbahnordnungsbehörde auf bis zu zwölf Mo-
nate gekürzt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte 
1. einen Vorbereitungsdienst absolviert hat, der für die Lauf-

bahngruppe 2 des Laufbahnzweiges des nichttechnischen 
Dienstes der allgemeinen Verwaltung im zweiten Einstiegs-
amt befähigt, und im Rahmen des Vorbereitungsdienstes 
mindestens sechs Monate in einer Verwaltungsbehörde oder 
bei einer Fachanwältin oder einem Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht tätig war oder

2. vor Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre 
hauptberuflich in einem den Anforderungen der Laufbahn-
gruppe 2 im zweiten Einstiegsamt entsprechenden Aufga-
benbereich tätig war. 

(4) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(5) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Laufbahngesetzes bestätigt die Lauf-
bahnordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbehörde die Gleich-
wertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder des Beamten für 
das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß § 13 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes. Die Gleichwer-
tigkeitsbestätigung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des 
Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch auf Verleihung 
des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2. Bis zur Ver-
leihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 ver-
bleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bisherigen Rechts-
stellung. 

§ 25  
Beförderungsvoraussetzungen ohne 

Hochschulqualifikation 
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 

1. die sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des 
Laufbahngesetzes) von mindestens fünf Jahren in Aufgaben 
bewährt haben, die mindestens dem ersten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 entsprechen, 

2. die sich mindestens auf zwei Dienstposten verschiedener 
Fach- oder Aufgabengebiete bewährt haben, 

3. die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 erreicht 
haben und 

4. deren Leistungen vom zweiten Beförderungsamt an in der 
Regel mit Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B 
oder besser beurteilt worden sind, 

werden von ihrer Dienstbehörde zu einer Erprobungszeit nach 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Laufbahngesetzes zugelas-
sen, wenn sie erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den 
Einsatz auf einem Dienstposten, der mindestens den Anforde-
rungen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und 
höchstens dem ersten Beförderungsamt des zweiten Einstiegs-
amtes der Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben. 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 melden 
die Dienstbehörden die Beamtinnen und Beamten zur dienstli-
chen Qualifikation nach § 13 Absatz 4 Satz 2 des Laufbahnge-
setzes bei der Verwaltungsakademie Berlin an. 

(3) Die Beamtinnen und Beamten, die nach Absatz 1 zur Er-
probungszeit zugelassen werden, nehmen während der Erpro-
bungszeit zum Erwerb der gleichwertigen dienstlichen Qualifi-
kation nach § 13 Absatz 4 Satz 2 des Laufbahngesetzes an einem 
modularen wissenschaftlich ausgerichteten Studiengang an der 
Verwaltungsakademie Berlin oder einer gleichwertig geeigneten 
Bildungseinrichtung teil. Der Studiengang umfasst mindestens 
Inhalte aus den Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Verwaltungs-
wissenschaften in einem Gesamtumfang von mindestens  
270 Lehrveranstaltungsstunden. Das Nähere regelt die Studien- 
und Prüfungsordnung der Verwaltungsakademie Berlin. Mit der 
erfolgreichen Beendigung des Studienganges liegt eine einem 
Hochschulabschluss gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Laufbahngesetzes gleichwertige dienstliche Qualifikation vor. 

(4) Die Dienstbehörde achtet darauf, dass bei der Durchfüh-
rung der dienstlichen Qualifikation die Vereinbarkeit von Fami-
lien- und Erwerbsarbeit ermöglicht wird und Teilzeitkräfte nicht 
benachteiligt werden. 

(5) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr und müssen sich zudem für mindestens 
sechs Monate mindestens in Aufgaben eines weiteren anderen 
Fachgebiets bewähren. 

(6) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des 
Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Ent-
scheidung der Laufbahnordnungsbehörde auf bis zu zwölf Mo-
nate gekürzt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte vor 
Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre hauptberuf-
lich in einem den Anforderungen der Laufbahngruppe 2 im 
zweiten Einstiegsamt entsprechenden Aufgabenbereich tätig 
war. 

(7) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung).

(8) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 des Laufbahngesetzes be-
stätigt die Laufbahnordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbe-
hörde die Gleichwertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder 
des Beamten für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
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gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes. 
Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 4 des Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch 
auf die Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2. Bis zur Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 verbleiben die Beamtinnen und Beamten in 
ihrer bisherigen Rechtsstellung.“ 

15. § 25a wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 5 wird die Angabe „16“ durch die Angabe „25“ 

ersetzt. 
b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4a Satz 1 Num-
mer 2 des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4a 
Satz 3 des Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde 
durch Entscheidung der Laufbahnordnungsbehörde auf bis 
zu sechs Monate gekürzt werden, wenn die Beamtin oder 
der Beamte vor Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei 
Jahre hauptberuflich in einem den Anforderungen der Lauf-
bahngruppe 2 im zweiten Einstiegsamt und dem jeweiligen 
Verwendungsbereich entsprechenden Aufgabenbereich tätig 
war.“ 

c) In Absatz 7 Satz 2 werden das Wort „Auf“ durch die Wörter 
„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 sind auf“ er-
setzt, das Wort „sind“ gestrichen und die Wörter „in Satz 1 
Nummer 1 bis 6“ durch das Wort „dort“ ersetzt. 

d) Es wird folgender Absatz 8 angefügt: 
„(8) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Ab-

satz 4a Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 des Laufbahn-
gesetzes bestätigt die Laufbahnordnungsbehörde auf Antrag 
der Dienstbehörde die Gleichwertigkeit der Qualifikation 
der Beamtin oder des Beamten für das zweite Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 gemäß § 13 Absatz 4a Satz 1 Num-
mer 3 des Laufbahngesetzes. Die Gleichwertigkeitsbestäti-
gung gemäß § 13 Absatz 4a Satz 1 Nummer 3 des Laufbahn-
gesetzes begründet keinen Anspruch auf die Verleihung des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2. Bis zur Ver-
leihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
verbleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bisherigen 
Rechtsstellung.“ 

16.  § 26 wird wie folgt gefasst:  

„§ 26 
Beförderungen

Vor der Verleihung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 16 
oder eines höheren Amtes sollen Beamtinnen und Beamte sich 
in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 (zweites Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2) oder in einem höheren Amt oder nach 
der ersten Verleihung eines Richteramtes auf mehreren Dienst-
posten verschiedener Fachgebiete bewährt haben. Die Mindest-
dauer der Bewährung in einem Fachgebiet darf ein Jahr nicht 
unterschreiten. Eine vergleichbare Tätigkeit bei einem Wirt-
schafts- oder gemeinnützigen Unternehmen ist zu berücksichti-
gen.“  

17. In § 27 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „sechs“ 
durch das Wort „drei“ ersetzt. 

18. In § 28 Satz 1 wird die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ 
ersetzt. 

19. In § 31 wird das Wort „ist“ durch das Wort „sind“ ersetzt. Nach 
dem Wort „Archivwissenschaft“ werden die Wörter „oder ver-
gleichbare Studienfachrichtungen, die für den Archivdienst qua-
lifizieren“ eingefügt. 

20. In § 32 Absatz 1 wird das Wort „Archivwesen“ durch das Wort 
„Archivdienst“ ersetzt und die Wörter „mit Studieninhalten der 
Archivwissenschaft und berufspraktische Studienzeiten von 
mindestens sechs Monaten“ werden gestrichen. 

21. In § 35 werden die Wörter „die Studien“ durch „das Studium“ 
und die Wörter „, der Rechtswissenschaft, der Verwaltungswis-

senschaft und der Geschichte“ durch die Wörter „oder ver-
gleichbare Studienfachrichtungen, die für den Archivdienst qua-
lifizieren“ ersetzt. 

22.  In § 36 Absatz 1 werden die Wörter „oder eines akkreditierten 
Studiengangs einer Fachhochschule“ gestrichen und das Wort 
„Archivwesen“ durch das Wort „Archivdienst“ ersetzt.

23.  § 37 wird wie folgt gefasst: 

„§ 37 
Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung

(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, die die 
Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Lauf-
bahngesetzes erfüllen, werden von ihrer Dienstbehörde zur Er-
probungszeit zugelassen, wenn sie 
1. erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den Einsatz auf 

einem Dienstposten, der mindestens den Anforderungen des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und höchs-
tens dem ersten Beförderungsamt des zweiten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben 
und 

2. in den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend 
mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder 
besser beurteilt worden sind. 

(2) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr und müssen sich zudem für mindestens 
sechs Monate mindestens in Aufgaben eines weiteren anderen 
Fachgebiets bewähren.   

(3) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung).  

(4) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Laufbahngesetzes bestätigt die Lauf-
bahnordnungsbehörde unter Beteiligung der fachlich zuständi-
gen Senatsverwaltung auf Antrag der Dienstbehörde die Gleich-
wertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder des Beamten für 
das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß § 13 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes. Die Gleichwer-
tigkeitsbestätigung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des 
Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch auf die Verlei-
hung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2. Bis zur 
Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
verbleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bisherigen 
Rechtsstellung.“  

Artikel 6 
Änderung der Verordnung über die Laufbahnen 

der Beamtinnen und Beamten der 
Laufbahnfachrichtung Bildung

Die Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beam-
ten der Laufbahnfachrichtung Bildung vom 18. Dezember 2012 
(GVBl. S. 546), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 
2024 (GVBl. S. 476) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 4 folgende 

Angabe eingefügt: 
„§ 4a Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt“. 

2. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

„§ 4a   
Einstellung in einem höheren Amt 

als dem Einstiegsamt 
(1) Eine Einstellung in einem Beförderungsamt der Laufbahn-

zweige gemäß den §§ 8, 8a, 9, 10, 11, 20, 27, 32 und 36 mit 
Ausnahme eines Amtes im Sinne des § 97 Absatz 1 des Landes-
beamtengesetzes ist zulässig, wenn  
1. die Bewerberin oder der Bewerber das angestrebte Amt nach 

dem individuellen fiktiven Werdegang erreichen kann, 
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2. die Bewerberin oder der Bewerber für den Zeitraum des in-
dividuellen fiktiven Werdegangs hauptberufliche Tätigkei-
ten nachweist, die nach ihrer Dauer, Art und Schwierigkeit 
mindestens denjenigen entsprochen haben, die in dem fikti-
ven Werdegang im jeweiligen Laufbahnzweig erforderlich 
gewesen wären und 

3. die hauptberuflichen Tätigkeiten im Sinne der Nummer 2 
innerhalb des genannten Zeitraums für eine Dauer von min-
destens sechs Monaten nach ihrer Art und Bedeutung dem 
angestrebten Amt mindestens gleichwertig sind. 

(2) Der Zeitraum des individuellen fiktiven Werdegangs ist 
die Summe aus 
1. einem Zeitraum von drei Jahren, der an die Stelle der Probe-

zeit tritt, die von einer Beamtin oder einem Beamten zu ab-
solvieren ist, und

2. einem Zeitraum von einem Jahr, der an die Stelle jeder 
Sperrfrist tritt, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
nach dem Erreichen des ersten Beförderungsamtes bis zum 
Erreichen des angestrebten Amtes einzuhalten ist. 

(3) Als hauptberufliche Tätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 
können berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes berücksichtigt werden. Zeiten, die nach den 
Laufbahn-, Ausbildungs- oder Prüfungsvorschriften auf eine 
Ausbildungszeit angerechnet worden sind oder Voraussetzung 
für den Erwerb der Befähigung sind, dürfen nicht berücksichtigt 
werden. 

(4) Im Laufbahnzweig der Schulrätin und des Schulrats kön-
nen als Dienstzeit gemäß § 28 Absatz 1 Nummer 2 in einem Be-
schäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst verbrachte Zeiten 
berücksichtigt werden, soweit sie noch nicht nach Absatz 1 
Nummer 2 angerechnet worden sind und die Tätigkeit nach Art 
und Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit in einem Amt eines 
Laufbahnzweiges gemäß §§ 8, 8a, 9, 10, 11 oder 20 entsprochen 
hat.“ 

Artikel 7  
Änderung der Laufbahnverordnung Gesundheitswesen 

Die Laufbahnverordnung Gesundheitswesen vom 16. September 
2014 (GVBl. S. 355), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 3. September 2024 (GVBl. S. 526) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
1. In der Übersicht wird nach der Angabe zu § 3 folgende Angabe 

eingefügt: 
„§ 3a Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt“. 

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird aufgehoben.
b) Absatz 4 wird zu Absatz 3.

3. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a   
Einstellung in einem höheren Amt  

als dem Einstiegsamt 
(1) Eine Einstellung im ersten Beförderungsamt ist zulässig, 

wenn  
1. die Bewerberin oder der Bewerber das angestrebte Amt nach 

dem individuellen fiktiven Werdegang erreichen kann,
2. die Bewerberin oder der Bewerber für den Zeitraum des in-

dividuellen fiktiven Werdegangs hauptberufliche Tätigkei-
ten nachweist, die nach Fachrichtung und Schwierigkeit der 
Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten in der ange-
strebten Laufbahn entsprochen haben und 

3. die hauptberuflichen Tätigkeiten im Sinne der Nummer 2 
innerhalb des genannten Zeitraums für eine Dauer von min-
destens sechs Monaten nach ihrer Art und Bedeutung dem 
angestrebten Amt mindestens gleichwertig sind. 

Liegt eine hauptberufliche Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 2 
nicht vor, ist die besondere Befähigung für das angestrebte Amt 
durch für die Laufbahn förderliche, über die Einstellungsvoraus-
setzungen erheblich hinausgehende besondere fachliche Qualifi-
kationen nachzuweisen. 

(2) Der Zeitraum des individuellen fiktiven Werdegangs ist 
die Summe aus 
1. einem Zeitraum von drei Jahren, der an die Stelle der Probe-

zeit tritt, die von einer Beamtin oder einem Beamten zu ab-
solvieren ist, und 

2. einem Zeitraum von einem Jahr, der an die Stelle jeder 
Sperrfrist tritt, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
nach dem Erreichen des ersten Beförderungsamtes bis zum 
Erreichen des angestrebten Amtes einzuhalten ist. 

(3) Als hauptberufliche Tätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 
können berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes berücksichtigt werden. Berufliche Bildungs-
gänge und Zeiten, die nach den Laufbahn-, Ausbildungs- oder 
Prüfungsvorschriften auf eine Ausbildungszeit angerechnet 
worden sind oder Voraussetzung für den Erwerb der Befähigung 
sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. 

(4) Die Entscheidung über die Einstellung im ersten Beförde-
rungsamt nach den Absätzen 1 bis 3 trifft die Einstellungsbehör-
de im Einvernehmen mit der Laufbahnordnungsbehörde. 

(5) In den Laufbahnzweigen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 bis 6 kann auf Grund der Eigenart der Aufgabenwahrneh-
mung und der besonderen fachlichen Anforderungen in den in 
den §§ 14, 16, 18 und 20 genannten Ämtern eine Einstellung im 
zweiten Beförderungsamt (Besoldungsgruppe 15 der Besol-
dungsordnung A) vorgenommen werden, soweit die dort gefor-
derten zusätzlichen Qualifikationen vorliegen.“

4. § 6 Absatz 3 wird aufgehoben.  
5. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
b) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen. 

6. In § 14 Absatz 3 werden die Wörter „Berliner Polizei“ durch die 
Wörter „Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr“ ersetzt. 

Artikel 8  
Änderung der Laufbahnverordnung Sozialdienst 

Die Laufbahnverordnung Sozialdienst vom 15. Oktober 2013 
(GVBl. S. 552), die zuletzt durch Verordnung vom 6. Oktober 2020 
(GVBl. S. 835) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 3a  Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegs-

amt“. 
b) In der Angabe zu § 12 werden die Wörter „Dienstliche Qua-

lifizierung und Erprobungszeit“ durch die Wörter „Erpro-
bungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung“ ersetzt. 

2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a   
Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt 

(1) Eine Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt 
einer Laufbahn ist zulässig, wenn  
1. die Bewerberin oder der Bewerber das angestrebte Amt nach 

dem individuellen fiktiven Werdegang erreichen kann,
2. die Bewerberin oder der Bewerber für den Zeitraum des in-

dividuellen fiktiven Werdegangs hauptberufliche Tätigkei-
ten nachweist, die nach Fachrichtung und Schwierigkeit der 
Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten in der ange-
strebten Laufbahn entsprochen haben und 

3. die hauptberuflichen Tätigkeiten im Sinne der Nummer 2 
innerhalb des genannten Zeitraums für eine Dauer von min-
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destens sechs Monaten nach ihrer Art und Bedeutung dem 
angestrebten Amt mindestens gleichwertig sind. 

Liegt eine hauptberufliche Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 2 
nicht vor, ist die besondere Befähigung für das angestrebte Amt 
durch für die Laufbahn förderliche, über die Einstellungsvoraus-
setzungen erheblich hinausgehende besondere fachliche Qualifi-
kationen nachzuweisen. 

(2) Der Zeitraum des individuellen fiktiven Werdegangs ist 
die Summe aus 
1. einem Zeitraum von drei Jahren, der an die Stelle der Probe-

zeit tritt, die von einer Beamtin oder einem Beamten zu ab-
solvieren ist, und 

2. einem Zeitraum von einem Jahr, der an die Stelle jeder 
Sperrfrist tritt, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
nach dem Erreichen des ersten Beförderungsamtes bis zum 
Erreichen des angestrebten Amtes einzuhalten ist. 

(3) Als hauptberufliche Tätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 
können berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes berücksichtigt werden. Berufliche Bildungs-
gänge und Zeiten, die nach den Laufbahn-, Ausbildungs- oder 
Prüfungsvorschriften auf eine Ausbildungszeit angerechnet 
worden sind oder Voraussetzung für den Erwerb der Befähigung 
sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. 

(4) Die Entscheidung über die Einstellung in einem höheren 
Amt als dem Einstiegsamt trifft die Einstellungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Laufbahnordnungsbehörde.“ 

3. In § 4 Absatz 2 werden die Wörter „Sozialarbeiterin/Sozialar-
beiter oder Sozialpädagogin/Sozialpädagoge erteilt worden ist 
und diese auf Grundlagen beruht, die denen nach dem Sozial-
berufe-Anerkennungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechen“ durch die Wörter „Sozialarbeiterin oder Sozialar-
beiter, Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge erteilt worden ist 
und diese staatliche Anerkennung nach § 7 Sozialberufe-Aner-
kennungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
Oktober 2004 (GVBl. S. 443), das zuletzt durch Gesetz vom 20. 
Dezember 2023 (GVBl. S. 466) geändert worden ist, gleichge-
stellt ist.“ ersetzt. 

4. In § 5 Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe „4“ die Angabe 
„Satz 1“ eingefügt und die Wörter „sowie die im Rahmen von 
Akkreditierungsverfahren für das zweite Einstiegsamt der Lauf-
bahn des Sozialdienstes als geeignet festgestellten Masterstudi-
engänge“ gestrichen. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „15 des Sozialberufe-
Anerkennungsgesetz“ durch die Wörter „19 des Sozial-
berufe-Anerkennungsgesetzes“ ersetzt. 

bb) In Nummer 3 wird die Angabe „6“ durch die Angabe „9“ 
ersetzt. 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 
6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Dies gilt auch, sofern Zeiten auf die hauptberufliche Tätig-
keit angerechnet werden sollen, die in einem Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnis, außerhalb des öffentlichen Dienstes 
oder in Aufgabenbereichen, die nicht dem unmittelbaren 
Sozialdienst zugeordnet sind, abgeleistet wurden.“ 

b) In Absatz 2 Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Die 
Zustimmung zu der Befähigungsfeststellung für das erste 
Einstiegsamt gilt als allgemein erteilt“ durch die Wörter 
„Über die Anerkennung der Laufbahnbefähigung für das 
erste Einstiegsamt gemäß § 10 Absatz 2 des Laufbahngeset-
zes entscheidet die Einstellungsbehörde“ ersetzt. 

c) Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. die nach § 6 Absatz 2 auf die hauptberufliche Tätigkeit 

anrechenbare Zeit im Rahmen einer Vollbeschäftigung 

im öffentlichen Dienst abgeleistet wurde und zur Ertei-
lung der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin 
oder Sozialarbeiter bzw. als Sozialpädagogin oder Sozi-
alpädagoge geführt hat.“ 

d) In Absatz 3 werden die Wörter „Die Zustimmung zu der Be-
fähigungsfeststellung für das zweite Einstiegsamt gilt als 
allgemein erteilt“ durch die Wörter „Über die Anerkennung 
der Laufbahnbefähigung für das zweite Einstiegsamt gemäß 
§ 10 Absatz 2 des Laufbahngesetzes entscheidet die Einstel-
lungsbehörde“ ersetzt. 

e) Absatz 4 wird aufgehoben. 
7. § 8 Absatz 3 wird aufgehoben. 
8. § 9 Satz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „einschließlich der Teil-
nahme an der dienstlichen Qualifizierung nach § 12“ gestri-
chen. 

b) In Nummer 5 wird das Wort „interkultureller“ durch das 
Wort „migrationsgesellschaftlicher“ ersetzt. 

9. Die §§ 10 bis 12 werden wie folgt gefasst: 

„§ 10  
Beförderungsvoraussetzungen ohne 

Hochschulqualifikation
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, 

1. die sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des 
Laufbahngesetzes) von mindestens fünf Jahren auf Dienst-
posten in Fachgebieten der Laufbahn des Sozialdienstes be-
währt haben, die mindestens dem ersten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 entsprechen, 

2. die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 erreicht 
haben und 

3. deren Leistungen vom zweiten Beförderungsamt an in der 
Regel mit Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B 
oder besser beurteilt worden sind, werden von ihrer Dienst-
behörde zu einer Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Laufbahngesetzes zugelassen, wenn sie er-
folgreich an einem Auswahlverfahren für den Einsatz auf 
einem Dienstposten, der mindestens den Anforderungen des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und höchs-
tens dem ersten Beförderungsamt des zweiten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben. 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 melden 
die Dienstbehörden die Beamtinnen und Beamten zur dienstli-
chen Qualifikation nach § 13 Absatz 4 Satz 2 des Laufbahnge-
setzes bei der Verwaltungsakademie Berlin an. 

(3) Die Beamtinnen und Beamten, die nach Absatz 1 zur Er-
probungszeit zugelassen werden, nehmen während der Erpro-
bungszeit zum Erwerb der gleichwertigen dienstlichen Qualifi-
kation nach § 13 Absatz 4 Satz 2 des Laufbahngesetzes an einem 
modularen wissenschaftlich ausgerichteten Studiengang an der 
Verwaltungsakademie Berlin teil. Der Studiengang umfasst 
mindestens Inhalte aus den Rechts-, Wirtschafts, Sozial- und 
Verwaltungswissenschaften in einem Gesamtumfang von min-
destens 270 Lehrveranstaltungsstunden. Das Nähere regelt die 
Studien- und Prüfungsordnung der Verwaltungsakademie Ber-
lin. Mit der erfolgreichen Beendigung des Studienganges liegt 
eine einem Hochschulabschluss gemäß § 8 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 des Laufbahngesetzes gleichwertige dienstliche 
Qualifikation vor. 

(4) Die Laufbahnordnungsbehörde kann im Einvernehmen 
mit der für das allgemeine Laufbahnrecht zuständigen Senats-
verwaltung bestimmen, dass der Bildungsgang auch an einer 
anderen Bildungseinrichtung innerhalb oder außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes durchgeführt werden kann. 

(5) Die Dienstbehörde achtet darauf, dass bei der Durchfüh-
rung der dienstlichen Qualifikation die Vereinbarkeit von Fami-
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lien- und Erwerbsarbeit ermöglicht wird und Teilzeitkräfte nicht 
benachteiligt werden. 

(6) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr. 

(7) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des 
Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Ent-
scheidung der Laufbahnordnungsbehörde auf bis zu zwölf Mo-
nate gekürzt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte vor 
Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre hauptberuf-
lich in einem den Anforderungen der Laufbahngruppe 2 im 
zweiten Einstiegsamt entsprechenden Aufgabenbereich tätig 
war. 

(8) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(9) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 des Laufbahngesetzes be-
stätigt die Laufbahnordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbe-
hörde die Gleichwertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder 
des Beamten für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes. 
Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 4 des Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch 
auf die Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2. Bis zur Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 verbleiben die Beamtinnen und Beamten in 
ihrer bisherigen Rechtsstellung. 

§ 11 
Beförderung

Ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 oder ein Amt mit höhe-
rem Grundgehalt darf Beamtinnen und Beamten erst verliehen 
werden, wenn sie eine laufbahnrechtliche Dienstzeit (§ 12 des 
Laufbahngesetzes) von mindestens sechs Jahren im zweiten 
Einstiegsamt oder höheren Ämtern zurückgelegt haben.

§ 12 
Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung 

(Zweites Einstiegsamt)
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, die die 

Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Lauf-
bahngesetzes erfüllen, werden von ihrer Dienstbehörde zur Er-
probungszeit zugelassen, wenn sie 
1. erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den Einsatz auf 

einem Dienstposten, der mindestens den Anforderungen des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und höchs-
tens dem ersten Beförderungsamt des zweiten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben 
und 

2. in den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend 
mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder 
besser beurteilt worden sind.

(2) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr. 
(3) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des 
Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des Lauf-
bahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Entscheidung 
der Laufbahnordnungsbehörde auf bis zu zwölf Monate gekürzt 
werden, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Beginn der Er-
probungszeit mindestens zwei Jahre hauptberuflich in einem den 
Anforderungen der Laufbahngruppe 2 im zweiten Einstiegsamt 
entsprechenden Aufgabenbereich tätig war. 
(4) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 

die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(5) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Laufbahngesetzes bestätigt die Lauf-
bahnordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbehörde die Gleich-
wertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder des Beamten für 
das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß § 13 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes. Die Gleichwer-
tigkeitsbestätigung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des 
Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch auf Verleihung 
des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2. Bis zur Ver-
leihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 ver-
bleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bisherigen Rechts-
stellung.“ 

10. In der Anlage zu § 2 Absatz 1 werden in der Besoldungsgruppe 
B 3 die Amtsbezeichnungen „Leitende Sozialdirektorin, Leiten-
der Sozialdirektor“ angefügt.

Artikel 9 
Änderung der Laufbahnverordnung Justiz  

und Justizvollzugsdienst
Die Laufbahnverordnung Justiz und Justizvollzugsdienst vom  

18. Dezember 2012 (GVBl. S. 538), die zuletzt durch Verordnung 
vom 20. Juli 2021 (GVBl. S. 893) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 3a  Einstellung in einem höheren Amt als dem Ein-

stiegsamt“. 
b) Nach der Angabe zu § 20b werden die folgenden Angaben 

eingefügt:
„§ 20c  Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung 

(Zweites Einstiegsamt) 
§ 20d  Geeignete Studienfachrichtungen für das zweite 

Einstiegsamt 
§ 20e  Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten für das 

zweite Einstiegsamt“. 
2. § 3 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 
3. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a  
Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt

(1) Eine Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt 
einer Laufbahn ist zulässig, wenn  
1. die Bewerberin oder der Bewerber das angestrebte Amt nach 

dem individuellen fiktiven Werdegang erreichen kann, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber für den Zeitraum des in-

dividuellen fiktiven Werdegangs hauptberufliche Tätigkei-
ten nachweist, die nach Fachrichtung und Schwierigkeit der 
Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten in der ange-
strebten Laufbahn entsprochen haben und  

3. die hauptberuflichen Tätigkeiten im Sinne der Nummer 2 
innerhalb des genannten Zeitraums für eine Dauer von min-
destens sechs Monaten nach ihrer Art und Bedeutung dem 
angestrebten Amt mindestens gleichwertig sind. 

Liegt eine hauptberufliche Tätigkeit nach Satz 1 Nummer 2 
nicht vor, ist die besondere Befähigung für das angestrebte Amt 
durch für die Laufbahn förderliche, über die Einstellungsvoraus-
setzungen erheblich hinausgehende besondere fachliche Qualifi-
kationen nachzuweisen. 

(2) Der Zeitraum des individuellen fiktiven Werdegangs ist 
die Summe aus 
1. einem Zeitraum von drei Jahren, der an die Stelle der Probe-

zeit tritt, die von einer Beamtin oder einem Beamten zu ab-
solvieren ist, und
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2. einem Zeitraum von einem Jahr, der an die Stelle jeder 
Sperrfrist tritt, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
nach dem Erreichen des ersten Beförderungsamtes bis zum 
Erreichen des angestrebten Amtes einzuhalten ist. 

(3) Als hauptberufliche Tätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 
können berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes berücksichtigt werden. Berufliche Bildungs-
gänge und Zeiten, die nach den Laufbahn-, Ausbildungs- oder 
Prüfungsvorschriften auf eine Ausbildungszeit angerechnet 
worden sind oder Voraussetzung für den Erwerb der Befähigung 
sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. 
(4) Die Entscheidung über die Einstellung in einem höheren 
Amt als dem Einstiegsamt trifft die Einstellungsbehörde.“ 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 Nummer 4 wird das Wort „interkultureller“ durch 

das Wort „migrationsgesellschaftlicher“ ersetzt. 
b) In Satz 2 wird die Angabe „8“ durch die Angabe „7“ ersetzt. 

5. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a) Im Wortlaut wird die Angabe „und 4“ gestrichen. 
b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den 
Laufbahnzweig des § 2 Absatz 1 Buchstabe a Nummer 4 ist 
ein vollendetes Mindestalter von 18 Jahren erforderlich.“ 

6. In § 6 Satz 2 werden das Komma durch das Wort „und“ ersetzt 
und die Wörter „und Leistung“ gestrichen.  

7. § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12 
Abweichende Zugangsvoraussetzungen für den  
Laufbahnzweig des allgemeinen Justizdienstes

Die Zugangsvoraussetzungen für den Laufbahnzweig des all-
gemeinen Justizdienstes erfüllt auch, wer  
1. nach Maßgabe des § 7 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a des 

Laufbahngesetzes eine Rechtsanwalts- und Notarfachange-
stelltenausbildung oder eine Rechtsanwaltsfachangestellten-
ausbildung abgeschlossen hat und eine hauptberufliche Tä-
tigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes 
von mindestens einem Jahr abgeleistet hat, die mindestens 
einer Tätigkeit des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 1 entsprechen muss und nach Erwerb der Bildungs-
voraussetzungen zurückgelegt wurde. Soweit abzusehen ist, 
dass geeignete Bewerberinnen und Bewerber nach Satzteil 
vor Satz 2 nicht zur Verfügung stehen, erfüllt die Zugangs-
voraussetzungen auch, wer eine dem allgemeinen Justiz-
dienst förderliche Berufsausbildung im juristischen Be-
reich abgeschlossen hat und eine hauptberufliche Tätigkeit 
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes von 
mindestens einem Jahr abgeleistet hat, die mindestens ei-
ner Tätigkeit des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 1 entsprechen muss und nach Erwerb der Bildungs-
voraussetzungen zurückgelegt wurde oder 

2. nach Maßgabe des § 7 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b des 
Laufbahngesetzes anstelle des mit der Laufbahnprüfung er-
folgreich abgeschlossenen Vorbereitungsdienstes die beruf-
liche Ausbildung zur oder zum Justizfachangestellten abge-
schlossen hat, sofern diese inhaltlich den Anforderungen des 
Vorbereitungsdienstes entspricht.“ 

8. In § 15 Absatz 3 wird das Wort „zweijährige“ durch das Wort 
„einjährige“ ersetzt. 

9. In § 18c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird das Wort „drei“ durch 
das Wort „zwei“ ersetzt.  

10. § 20 wird wie folgt gefasst:  

„§ 20  
Beförderungen

Vor der Verleihung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 16 
sollen Beamtinnen und Beamte sich in einem Amt der Besol-

dungsgruppe A 13 (zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2) 
oder in einem höheren Amt auf mehreren Dienstposten verschie-
dener Fachgebiete oder Aufgabengebiete bewährt haben. Die 
Mindestdauer der Bewährung in einem Fachgebiet oder Aufga-
bengebiet darf ein Jahr nicht unterschreiten. Eine vergleichbare 
Tätigkeit bei einem Wirtschafts- oder gemeinnützigen Unter-
nehmen ist zu berücksichtigen.“ 

11. § 20a wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Ab-
satz 4a Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2 des Laufbahn-
gesetzes bestätigt die Laufbahnordnungsbehörde auf Antrag 
der Dienstbehörde die Gleichwertigkeit der Qualifikation 
der Beamtin oder des Beamten für das zweite Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2 gemäß § 13 Absatz 4a Satz 1 Num-
mer 3 des Laufbahngesetzes von der Laufbahnordnungsbe-
hörde. Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß § 13 Ab-
satz 4a Satz 1 Nummer 3 des Laufbahngesetzes begründet 
keinen Anspruch auf die Verleihung des zweiten Einstiegs-
amtes der Laufbahngruppe 2. Bis zur Verleihung des zwei-
ten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 verbleiben die 
Beamtinnen und Beamten in ihrer bisherigen Rechtsstel-
lung.“ 

b) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, 3, 4, 6 und 7 sind auf 
dem künftigen Dienstposten Kenntnisse in mindestens ei-
nem der dort genannten Bereiche erforderlich.“ 

12. § 20b wird wie folgt gefasst: 

„§ 20b   
Gleichwertige dienstliche Qualifikation

(1) Beamtinnen und Beamte, die dem Laufbahnzweig der 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, des erweiterten Justiz-
dienstes oder des Amtsanwaltsdienstes angehören und  
1. die nach den Fähigkeiten sowie nach der Persönlichkeit für 

das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 geeignet er-
scheinen, 

2. die sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des 
Laufbahngesetzes) von mindestens fünf Jahren auf Dienst-
posten in Fachgebieten oder Aufgabengebieten ihres jewei-
ligen Laufbahnzweigs bewährt haben,  

3. die mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 erreicht 
haben und 

4. deren Leistungen vom zweiten Beförderungsamt an in der 
Regel mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe 
B oder besser beurteilt worden sind, 

werden von ihrer Dienstbehörde zu einer Erprobungszeit nach 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Laufbahngesetzes zugelas-
sen, wenn sie erfolgreich an einem Auswahlverfahren für ein 
Amt des Laufbahnzweigs des erweiterten Justizdienstes, das 
mindestens den Anforderungen des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 und höchstens dem ersten Beförderungsamt 
des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 entspricht, 
teilgenommen haben. 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 teilen 
die Dienstbehörden der obersten Dienstbehörde die Namen der 
ausgewählten Beamtinnen und Beamten zur Teilnahme an der 
dienstlichen Qualifikation nach § 13 Absatz 4 Satz 2 des Lauf-
bahngesetzes bei der Verwaltungsakademie Berlin oder einer 
gleichwertig geeigneten Bildungseinrichtung mit. Im Bereich 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit obliegt die Meldung der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Kammergerichts. 

(3) Die Beamtinnen und Beamten, die nach Absatz 1 zur Er-
probungszeit zugelassen werden, nehmen während der Erpro-
bungszeit zum Erwerb der gleichwertigen dienstlichen Qualifi-
kation nach § 13 Absatz 4 Satz 4 des Laufbahngesetzes an einem 
modularen wissenschaftlich ausgerichteten Studiengang an der 
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Verwaltungsakademie Berlin oder einer gleichwertig geeigneten 
Bildungseinrichtung teil. Der Studiengang umfasst mindestens 
Inhalte aus den Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Verwaltungs-
wissenschaften in einem Gesamtumfang von mindestens 270 
Lehrveranstaltungsstunden. Das Nähere regelt die Studien- und 
Prüfungsordnung der Verwaltungsakademie Berlin oder die ent-
sprechende Bestimmung der gleichwertigen geeigneten Bil-
dungseinrichtung. Mit der erfolgreichen Beendigung des Studi-
enganges liegt eine einem Hochschulabschluss gemäß § 8 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 des Laufbahngesetzes gleichwertige 
dienstliche Qualifikation vor.  

(4) Die Dienstbehörde achtet darauf, dass bei der Durchfüh-
rung des Studienganges die Vereinbarkeit von Familien- und Er-
werbsarbeit ermöglicht wird und Teilzeitkräfte nicht benachtei-
ligt werden.  

(5) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr. 

(6) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des 
Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Ent-
scheidung der obersten Dienstbehörde auf bis zu zwölf Monate 
gekürzt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Beginn 
der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre hauptberuflich in ei-
nem den Anforderungen der Laufbahngruppe 2 im zweiten Ein-
stiegsamt entsprechenden Aufgabenbereich tätig war. 

(7) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(8) Nach erfolgreicher Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 4 des Lauf-
bahngesetzes bestätigt die Laufbahnordnungsbehörde auf An-
trag der Dienstbehörde die Gleichwertigkeit der Qualifikation 
der Beamtin oder des Beamten für das zweite Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des 
Laufbahngesetzes. Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes begründet 
keinen Anspruch auf die Verleihung des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2. Bis zur Verleihung des statusrechtlichen 
Amtes verbleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bisheri-
gen Rechtsstellung.“ 

13.  Nach § 20b werden die folgenden §§ 20c, 20d und 20e einge-
fügt: 

„§ 20c 
Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung 

(Zweites Einstiegsamt)
(1) Beamtinnen und Beamte, die dem Laufbahnzweig der 

Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, des erweiterten Justiz-
dienstes oder des Amtsanwaltsdienstes angehören und die die 
Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Lauf-
bahngesetzes erfüllen, werden von ihrer Dienstbehörde zur Er-
probungszeit zugelassen, wenn sie
1. erfolgreich an einem Auswahlverfahren für ein Amt des 

Laufbahnzweigs des erweiterten Justizdienstes, das mindes-
tens den Anforderungen des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 und höchstens dem ersten Beförderungs-
amt des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 ent-
spricht, teilgenommen haben und 

2. in den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend 
mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder 
besser beurteilt worden sind. 

Entsprechendes gilt für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1 gemäß § 15 Absatz 2 des Laufbahngesetzes.

(2) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr. 

(3) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 2 des 
Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Ent-
scheidung der obersten Dienstbehörde auf bis zu zwölf Monate 
gekürzt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Beginn 
der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre hauptberuflich in ei-
nem den Anforderungen der Laufbahngruppe 2 im zweiten Ein-
stiegsamt entsprechenden Aufgabenbereich tätig war. 

(4) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(5) Nach erfolgreicher Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Laufbahngesetzes be-
stätigt die Laufbahnordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbe-
hörde die Gleichwertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder 
des Beamten für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes. 
Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 4 des Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch 
auf die Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2. Bis zur Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 verbleiben die Beamtinnen und Beamten in 
ihrer bisherigen Rechtsstellung. 

§ 20d 
Geeignete Studienfachrichtungen  

für das zweite Einstiegsamt
Geeignete Studienfachrichtungen im Sinne des § 8 Absatz 4 

Satz 1 Nummer 1 des Laufbahngesetzes für den Laufbahnzweig 
des erweiterten Justizdienstes sind Masterstudiengänge mit 
überwiegend verwaltungswissenschaftlichen, rechtswissen-
schaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten oder 
ein vergleichbar abgeschlossenes Hochschulstudium oder Mas-
terstudiengänge mit Bezügen zur Informatik, sofern diese die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden, die zur Erfül-
lung der Aufgaben im Laufbahnzweig des erweiterten Justiz-
dienstes erforderlich sind, vermitteln. Bei kombinierten Studi-
engängen muss der Studien- und Prüfungsschwerpunkt in einer 
der in Satz 1 genannten Studienfachrichtungen liegen. Über die 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung gemäß § 10 Absatz 2 des 
Laufbahngesetzes entscheidet die oberste Dienstbehörde. So-
weit erforderlich, kann die Anerkennung der Befähigung von 
dem Besuch geeigneter Fortbildungslehrgänge oder dem Erwerb 
zusätzlicher Qualifikationen abhängig gemacht werden.  

§ 20e  
Anerkennung hauptberuflicher Tätigkeiten für  

das zweite Einstiegsamt
Als Zugangsvoraussetzung nach § 8 Absatz 4 Satz 1 Num-

mer 2 Buchstabe a des Laufbahngesetzes kann für das zweite 
Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 eine hauptberufliche Tätig-
keit innerhalb des öffentlichen Dienstes von mindestens zwei 
Jahren, die mindestens einer Tätigkeit des zweiten Einstiegsam-
tes der Laufbahngruppe 2 entsprechen muss, anerkannt werden. 
Die hauptberufliche Tätigkeit muss nach Erwerb der Bildungs-
voraussetzungen in verschiedenen Fachgebieten zurückgelegt 
worden sein. Über die Anerkennung entscheidet gemäß § 10 Ab-
satz 2 des Laufbahngesetzes die oberste Dienstbehörde.“ 

Artikel 10  
Änderung der Steuerverwaltungslaufbahnverordnung

Die Steuerverwaltungslaufbahnverordnung vom 29. April 2014 
(GVBl. S. 108), die zuletzt durch Artikel 5 § 1 des Gesetzes vom  
9. Februar 2021 (GVBl. S. 146) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
1. In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Beamten“ die 

Wörter „der Laufbahngruppe 1“ eingefügt. 
2. § 6 Absatz 3 wird aufgehoben. 
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3. Dem § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  
„Die laufbahnrechtliche Dienstzeit nach Satz 1 Nummer 3 kann 
auf ein Jahr gekürzt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte 
eine zu einem Hochschulstudium berechtigende Schulbildung 
besitzt oder die Prüfung für die bisherige berufliche Verwen-
dung mit mindestens „gut“ bestanden hat.“ 

4. In § 14 Absatz 1 Nummer 3 wird das Wort „sechs“ durch das 
Wort „fünf“ ersetzt. 

5. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 wird aufgehoben.
b) Absatz 4 wird Absatz 3. 

6. § 16 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 wird aufgehoben. 
b) Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter „zu Umfang und 

Inhalt der dienstlichen Qualifizierung einschließlich der zu 
erbringenden Leistungsnachweise,“ werden gestrichen und 
das Wort „sowie“ durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Absatz 5 wird Absatz 4. 
d) Absatz 6 wird Absatz 5 und die Angabe „3“ wird durch die 

Angabe „2“ ersetzt. 
7. In § 17 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „3“ durch die Angabe 

„2“ ersetzt. 
8. § 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18  
Beförderungen

Vor der Verleihung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 16 
oder eines höheren Amtes sollen Beamtinnen und Beamte sich 
in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 (zweites Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2) oder in einem höheren Amt oder nach 
der ersten Verleihung eines Richteramtes auf mehreren Dienst-
posten verschiedener Fachgebiete bewährt haben. Die Mindest-
dauer der Bewährung in einem Fachgebiet darf ein Jahr nicht 
unterschreiten. Eine vergleichbare Tätigkeit bei einem Wirt-
schafts- oder gemeinnützigen Unternehmen ist zu berücksichti-
gen.“ 

9. In § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „sechs“ 
durch das Wort „drei“ ersetzt. 

Artikel 11  
Änderung der Verordnung über  

Praxisaufstieg, Beförderungsqualifizierung und 
Sonderlaufbahngruppenwechsel der Beamtinnen und 
Beamten der Laufbahnfachrichtung Steuerverwaltung

Die Verordnung über Praxisaufstieg, Beförderungsqualifizierung 
und Sonderlaufbahngruppenwechsel der Beamtinnen und Beam-
ten der Laufbahnfachrichtung Steuerverwaltung vom 31. Juli 2015 
(GVBl. S. 320), die zuletzt durch Verordnung vom 12. April 2023 
(GVBl. S. 163) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst: 
„§ 18 (weggefallen)“. 

b) Die Angabe zu Anlage 2 zu § 18 Absatz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 
„Anlage 2: (weggefallen)“. 

2. In § 1 Nummer 4 wird die Angabe „4“ durch die Angabe „3“ 
ersetzt. 

3. § 18 wird aufgehoben. 
4. § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 
Gleichwertige dienstliche Qualifikation

Während der Erprobungszeit haben die Beamtinnen und 
Beamten, die über kein mit einem Mastergrad oder einem 
gleichwertigen Abschluss abgeschlossenes Hochschulstudium 
in einer für die Laufbahn geeigneten Fachrichtung (§ 16 Ab-

satz 4 der Steuerverwaltungslaufbahnverordnung) verfügen, die 
gleichwertige dienstliche Qualifikation im Sinne des § 13 Ab-
satz 4 Satz 2 des Laufbahngesetzes durch ein dienstbegleitendes 
wissenschaftlich ausgerichtetes Studium an der Verwaltungs-
akademie Berlin oder an einer anderen von der für Finanzen zu-
ständigen Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für das 
allgemeine Laufbahnrecht zuständigen Senatsverwaltung be-
stimmten Bildungseinrichtung innerhalb oder außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes zu erwerben. Die nähere zeitliche und in-
haltliche Ausgestaltung des Studiums und der Abschlussprüfung 
regelt die Studien- und Prüfungsordnung der Verwaltungsakade-
mie Berlin oder, sofern das Studium an einer anderen Bildungs-
einrichtung stattfindet, die entsprechende Bestimmung jener 
Bildungseinrichtung.“ 

5.  In § 20 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „der Nachweise nach 
§§ 18, 19“ durch die Wörter „des Nachweises nach § 19“ ersetzt.

6.  In § 30 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „4“ und die An-
gabe „18“ durch die Angabe „17“ ersetzt. 

7.  Anlage 2 (zu § 18 Absatz 1) wird aufgehoben. 

Artikel 12  
Änderung der Laufbahnverordnung technische Dienste

Die Laufbahnverordnung technische Dienste vom 21. Januar 
2014 (GVBl. S. 23), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Dezem-
ber 2023 (GVBl. 2024, S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
1. Die Übersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe eingefügt: 
„§ 3a Einstellung in einem höheren als dem Einstiegsamt“ 

b) In der Angabe zu § 19 werden die Wörter „Dienstliche Qua-
lifizierung und Erprobungszeit“ durch die Wörter „Erpro-
bungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung“ ersetzt. 

c) In der Angabe zu § 22 werden die Wörter „Dienstliche Qua-
lifizierung und Erprobungszeit“ durch die Wörter „Erpro-
bungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung“ ersetzt. 

2. § 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
„Das Nähere regelt die Laufbahnordnungsbehörde im Einver-
nehmen mit der für den Laufbahnzweig fachlich zuständigen 
Senatsverwaltung.“ 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Beamten“ die 

Wörter „der Laufbahngruppe 1“ eingefügt.  
b) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.

4. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a  
Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt

(1) Eine Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt 
einer Laufbahn ist zulässig, wenn   
1. die Bewerberin oder der Bewerber das angestrebte Amt nach 

dem individuellen fiktiven Werdegang erreichen kann, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber für den Zeitraum des in-

dividuellen fiktiven Werdegangs hauptberufliche Tätigkei-
ten nachweist, die nach Fachrichtung und Schwierigkeit der 
Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten in der ange-
strebten Laufbahn entsprochen haben und  

3. die hauptberuflichen Tätigkeiten im Sinne der Nummer 2 
innerhalb des genannten Zeitraums für eine Dauer von min-
destens sechs Monaten nach ihrer Art und Bedeutung dem 
angestrebten Amt mindestens gleichwertig sind.

(2) Der Zeitraum des individuellen fiktiven Werdegangs ist 
die Summe aus 
1. einem Zeitraum von drei Jahren, der an die Stelle der Probe-

zeit tritt, die von einer Beamtin oder einem Beamten zu ab-
solvieren ist, und  
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2. einem Zeitraum von einem Jahr, der an die Stelle jeder 
Sperrfrist tritt, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
nach dem Erreichen des ersten Beförderungsamtes bis zum 
Erreichen des angestrebten Amtes einzuhalten ist.

(3) Als hauptberufliche Tätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 
können berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes berücksichtigt werden. Berufliche Bildungs-
gänge und Zeiten, die nach den Laufbahn-, Ausbildungs- oder 
Prüfungsvorschriften auf eine Ausbildungszeit angerechnet 
worden sind oder Voraussetzung für den Erwerb der Befähigung 
sind, dürfen nicht berücksichtigt werden.

(4) Die Entscheidung über die Einstellung in einem höheren 
Amt als dem Einstiegsamt trifft die Einstellungsbehörde.“ 

5. In § 4 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 wird das Wort „interkulturel-
ler“ durch das Wort „migrationsgesellschaftlicher“ ersetzt.

6. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „für Stadtentwicklung 

zuständige Senatsverwaltung, bei den Laufbahnzweigen 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2, 8 und 9“ durch das Wort 
„Laufbahnordnungsbehörde“ ersetzt und nach dem Wort 
„der“ die Worte „für den Laufbahnzweig“ eingefügt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
„(5) Die Laufbahnordnungsbehörde kann im Einverneh-

men mit der für den Laufbahnzweig fachlich zuständigen 
Senatsverwaltung für einzelne Laufbahnen eine von den 
Vorschriften über den Vorbereitungsdienst abweichende Re-
gelung treffen, soweit es die besonderen Verhältnisse der 
Laufbahn erfordern.“ 

7. § 6 Absatz 7 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
„Die Entscheidung trifft die Laufbahnordnungsbehörde gegebe-
nenfalls im Einvernehmen mit der für den Laufbahnzweig fach-
lich zuständigen Senatsverwaltung.“ 

8. § 8 Absatz 3 wird aufgehoben. 
9. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Soweit keine Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erlas-
sen worden sind, regelt das Nähere die Laufbahnordnungs-
behörde im Einvernehmen mit der für den Laufbahnzweig 
fachlich zuständigen Senatsverwaltung.“ 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „für Stadtentwick-
lung zuständige Senatsverwaltung“ durch das Wort „Lauf-
bahnordnungsbehörde“ ersetzt. 

10. In § 16 Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „sechs“ durch das 
Wort „fünf“ ersetzt. 

11. § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19  
Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung 

(Erstes Einstiegsamt) 
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1, die die 

Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3, 
Alternative 1 des Laufbahngesetzes erfüllen, werden von ihrer 
Dienstbehörde zur Erprobungszeit zugelassen, wenn sie 
1. erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den Einsatz auf 

einem Dienstposten, der mindestens den Anforderungen des 
ersten Einstiegsamts der Laufbahngruppe 2 und höchstens 
dem ersten Beförderungsamt des ersten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben, 

2. sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 Laufbahn-
gesetz) von mindestens fünf Jahren auf mindestens zwei 
Dienstposten verschiedener Fachgebiete oder Aufgabenge-
biete bewährt haben und 

3.  in den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend 
mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder 
besser beurteilt worden sind. 

(2) Die Erprobungszeit beträgt 18 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr. 

(3) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(4) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Laufbahngesetzes bestätigt die Laufbahn-
ordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbehörde die Gleichwer-
tigkeit der Qualifikation der Beamtin oder des Beamten für das 
erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß § 15 Absatz 1 
Nummer 3 des Laufbahngesetzes unter Beteiligung der für den 
Laufbahnzweig fachlich zuständigen Senatsverwaltung. Die 
Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß § 15 Absatz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes begründet keinen Anspruch auf die Ver-
leihung des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2. Bis 
zur Verleihung des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
verbleiben die Beamtinnen und Beamten in ihrer bisherigen 
Rechtsstellung.“ 

12. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22  
Erprobungszeit und Gleichwertigkeitsbestätigung 

(Zweites Einstiegsamt)
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, die die 

Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Lauf-
bahngesetzes erfüllen, werden von ihrer Dienstbehörde zur Er-
probungszeit zugelassen, wenn sie   
1. erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den Einsatz auf 

einem Dienstposten, der mindestens den Anforderungen des 
zweiten Einstiegsamts der Laufbahngruppe 2 und höchstens 
dem ersten Beförderungsamt des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben und  

2. in den letzten drei Jahren vor der Zulassung durchgehend 
mit der Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B oder 
besser beurteilt worden sind.  

Entsprechendes gilt für Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1 gemäß § 15 Absatz 2 des Laufbahngesetzes.  

(2) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr.

(3) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des 
Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Ent-
scheidung der Laufbahnordnungsbehörde unter Beteiligung der 
für den Laufbahnzweig fachlich zuständigen Senatsverwaltung 
auf bis zu zwölf Monate gekürzt werden, wenn die Beamtin oder 
der Beamte 
1. einen Vorbereitungsdienst absolviert hat, der für die Lauf-

bahngruppe 2 der Laufbahnzweige der Laufbahnfachrich-
tung technischer Dienst im zweiten Einstiegsamt befähigt 
und im Rahmen des Vorbereitungsdienstes mindestens sechs 
Monate in einer Verwaltungsbehörde oder 

2. vor Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre 
hauptberuflich in einem den Anforderungen der Laufbahn-
gruppe 2 im zweiten Einstiegsamt entsprechenden Aufga-
benbereich 

tätig war. 
(4) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-

behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung).   

(5) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Laufbahngesetzes bestätigt die Lauf-
bahnordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbehörde die Gleich-
wertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder des Beamten für 
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das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 gemäß § 13 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes unter Beteiligung 
der für den Laufbahnzweig fachlich zuständigen Senatsverwal-
tung. Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes begründet keinen An-
spruch auf die Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2. Bis zur Verleihung des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 verbleiben die Beamtinnen und Beamten 
in ihrer bisherigen Rechtsstellung.“ 

13.  § 23 wird wie folgt gefasst: 

„§ 23  
Gleichwertige dienstliche Qualifikation

(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2,  
1. die sich in einer laufbahnrechtlichen Dienstzeit (§ 12 des 

Laufbahngesetzes) von mindestens fünf Jahren in Aufgaben 
bewährt haben, die mindestens dem ersten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 entsprechen, 

2. die sich mindestens auf zwei Dienstposten verschiedener 
Fachgebiete oder Aufgabengebiete bewährt haben, 

3. die mindestens das zweite Beförderungsamt erreicht haben 
und 

4. deren Leistungen vom zweiten Beförderungsamt an in der 
Regel mit Leistungsstufe 2 („gut“) oder Leistungsstufe B 
oder besser beurteilt worden sind, 

werden von ihrer Dienstbehörde zu einer Erprobungszeit nach 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Laufbahngesetzes zugelas-
sen, wenn sie erfolgreich an einem Auswahlverfahren für den 
Einsatz auf einem Dienstposten, der mindestens den Anforde-
rungen des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 und 
höchstens dem ersten Beförderungsamt des zweiten Einstiegs-
amtes der Laufbahngruppe 2 entspricht, teilgenommen haben. 

(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 melden 
die Dienstbehörden im Einvernehmen mit der Laufbahnord-
nungsbehörde unter Beteiligung der für den Laufbahnzweig 
fachlich zuständigen Senatsverwaltung die Beamtinnen und 
Beamten zur dienstlichen Qualifikation nach § 13 Absatz 4 
Satz 2 des Laufbahngesetzes bei der Verwaltungsakademie Ber-
lin oder einer gleichwertig geeigneten Bildungseinrichtung an.

(3) Die Beamtinnen und Beamten, die zur Erprobungszeit 
zugelassen werden, nehmen während der Erprobungszeit zum 
Erwerb der gleichwertigen dienstlichen Qualifikation nach 
§ 13 Absatz 4 Satz 2 des Laufbahngesetzes an einem modula-
ren wissenschaftlich ausgerichteten Studiengang an der Ver-
waltungsakademie Berlin oder einer gleichwertigen geeigneten 
Bildungseinrichtung teil. Das Nähere regelt die Studien- und 
Prüfungsordnung der Verwaltungsakademie Berlin oder die 
entsprechende Bestimmung der gleichwertigen geeigneten Bil-
dungseinrichtung. Mit der erfolgreichen Beendigung des Stu-
dienganges liegt eine einem Hochschulabschluss gemäß § 8 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Laufbahngesetzes gleichwerti-
ge dienstliche Qualifikation vor. 

(4) Die Dienstbehörde achtet darauf, dass bei der Durchfüh-
rung der dienstlichen Qualifikation die Vereinbarkeit von Fami-
lien- und Erwerbsarbeit ermöglicht wird und Teilzeitkräfte nicht 
benachteiligt werden. 

(5) Die Erprobungszeit beträgt 24 Monate. In dieser Zeit neh-
men die Beamtinnen und Beamten die Aufgaben ihres künftigen 
Dienstpostens wahr. 

(6) Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
des Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4 Satz 3 des 
Laufbahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Ent-
scheidung der Laufbahnordnungsbehörde unter Beteiligung der 
für den Laufbahnzweig fachlich zuständigen Senatsverwaltung 
auf bis zu zwölf Monate gekürzt werden, wenn die Beamtin oder 
der Beamte vor Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei 
Jahre hauptberuflich in einem den Anforderungen der Laufbahn-

gruppe 2 im zweiten Einstiegsamt entsprechenden Aufgabenbe-
reich tätig war. 

(7) Die Erprobungszeit endet durch Entscheidung der Dienst-
behörde, wenn erkennbar ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
die Erprobungszeit nicht erfolgreich abschließen wird (man-
gelnde Bewährung). 

(8) Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 13 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 des Laufbahngesetzes be-
stätigt die Laufbahnordnungsbehörde auf Antrag der Dienstbe-
hörde die Gleichwertigkeit der Qualifikation der Beamtin oder 
des Beamten für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 
gemäß § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 des Laufbahngesetzes 
unter Beteiligung der für den Laufbahnzweig fachlich zuständi-
gen Senatsverwaltung. Die Gleichwertigkeitsbestätigung gemäß 
§ 13 Absatz 4 Satz 1 des Laufbahngesetzes begründet keinen 
Anspruch auf Verleihung des zweiten Einstiegsamtes der Lauf-
bahngruppe 2. Bis zur Verleihung des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 verbleiben die Beamtinnen und Beamten 
in ihrer bisherigen Rechtsstellung.“ 

14. In § 23a Absatz 5 wird nach Satz 2 folgender Satz angefügt:
„Die Erprobungszeit nach § 13 Absatz 4a Satz 1 Nummer 2 des 
Laufbahngesetzes kann gemäß § 13 Absatz 4a Satz 3 des Lauf-
bahngesetzes auf Antrag der Dienstbehörde durch Entscheidung 
der Laufbahnordnungsbehörde unter Beteiligung der für den 
Laufbahnzweig fachlich zuständigen Senatsverwaltung auf bis 
zu sechs Monate gekürzt werden, wenn die Beamtin oder der 
Beamte vor Beginn der Erprobungszeit mindestens zwei Jahre 
hauptberuflich in einem den Anforderungen der Laufbahngrup-
pe 2 im zweiten Einstiegsamt sowie dem jeweiligen Verwen-
dungsbereich entsprechenden Aufgabenbereich tätig war.“ 

15. § 24 wird wie folgt gefasst: 

„§ 24 
Beförderungen

Vor der Verleihung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 16 
oder eines höheren Amtes sollen Beamtinnen und Beamte sich 
in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 (zweites Einstiegsamt 
der Laufbahngruppe 2) oder in einem höheren Amt auf mindes-
tens zwei Dienstposten innerhalb eines Laufbahnzweiges be-
währt haben. Die Mindestdauer der Bewährung auf einem 
Dienstposten darf ein Jahr nicht unterschreiten. Eine vergleich-
bare Tätigkeit bei einem Wirtschafts- oder gemeinnützigen Un-
ternehmen ist zu berücksichtigen.“ 

16.  § 30 Satz 2 wird aufgehoben.  
17.  In § 44 wird die Angabe „§ 8 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 11 

Absatz 3 des Laufbahngesetzes“ ersetzt. 
18.  § 48 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „für Stadtentwicklung zu-
ständige Senatsverwaltung, für Laufbahnzweige nach § 2 
Absatz 1 Nummer 2, 8 und 9“ durch das Wort „Laufbahn-
ordnungsbehörde“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Die nach dieser Verordnung zuständigen Behörden 

sind zur Verarbeitung personenbezogener Daten befugt, so-
weit dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden 
Aufgaben oder in Ausübung öffentlicher Gewalt nach dieser 
Verordnung erforderlich ist.“ 

Artikel 13  
Änderung der Laufbahnverordnung 

wissenschaftliche Dienste
Die Laufbahnverordnung wissenschaftliche Dienste vom 30. Juni 

2015 (GVBl. S. 302), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1482) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
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1. Die Angaben in der Inhaltsübersicht werden wie folgt geändert: 
Nach der Angabe „§ 3 Grundsätze“ wird die Angabe „§ 3a Ein-
stellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt“ eingefügt. 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„(1) Eine Einstellung im Beamtenverhältnis auf Probe oder 

auf Lebenszeit erfolgt grundsätzlich in einem Einstiegsamt. Die 
Ämter der Laufbahnen sind ab dem jeweiligen Einstiegsamt re-
gelmäßig zu durchlaufen; sie dürfen nicht übersprungen werden. 
Abweichend von Satz 2 darf bei der Beförderung in ein Amt der 
Besoldungsgruppe B 3 das darunterliegende Amt übersprungen 
werden.“ 

3. In § 3 Absatz 2 werden die Wörter „Satz 2 darf bei der Beförde-
rung in ein Amt der Besoldungsgruppe B 3 das darunterliegende 
Amt übersprungen werden.“ durch die Wörter „ist eine Einstel-
lung in ein höheres Amt als das Einstiegsamt nur unter den Vor-
aussetzungen des § 3a zulässig.“ ersetzt.  

4. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

„§ 3a 
Einstellung in einem höheren Amt als dem Einstiegsamt

(1) Eine Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt 
einer Laufbahn des § 2 Absatz 1 ist mit Ausnahme eines Amtes 
im Sinne des § 97 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes zuläs-
sig, wenn  
1. die Bewerberin oder der Bewerber das angestrebte Amt nach 

dem individuellen fiktiven Werdegang erreichen kann, 
2. die Bewerberin oder der Bewerber für den Zeitraum des in-

dividuellen fiktiven Werdegangs hauptberufliche Tätigkei-
ten nachweist, die nach Fachrichtung und Schwierigkeit der 
Tätigkeit einer Beamtin oder eines Beamten in der ange-
strebten Laufbahn entsprochen haben und 

3. die hauptberuflichen Tätigkeiten im Sinne der Nummer 2 
innerhalb dieses Zeitraumes für eine Dauer von mindestens 
sechs Monaten nach ihrer Art und Bedeutung dem ange-
strebten Amt mindestens gleichwertig sind.  

(2) Der Zeitraum des individuellen fiktiven Werdegangs ist 
die Summe aus 
1. einem Zeitraum von drei Jahren, der an die Stelle der Probe-

zeit tritt, die von einer Beamtin oder einem Beamten zu ab-
solvieren ist, und 

2. einem Zeitraum von einem Jahr, der an die Stelle jeder 
Sperrfrist tritt, die bei einer Beamtin oder einem Beamten 
nach dem Erreichen des ersten Beförderungsamtes bis zum 
Erreichen des angestrebten Amtes einzuhalten ist. 

(3) Liegt eine hauptberufliche Tätigkeit nach Satz 1 Num-
mer 2 nicht vor, ist die besondere Befähigung für das angestreb-
te Amt durch für die Laufbahn förderliche, über die Einstel-
lungsvoraussetzungen erheblich hinausgehende besondere fach-
liche Qualifikationen nachzuweisen. 

(4) Es können berufliche Tätigkeiten innerhalb und außerhalb 
des öffentlichen Dienstes berücksichtigt werden. Berufliche Bil-
dungsgänge und Zeiten, die nach den Laufbahn-, Ausbildungs- 
oder Prüfungsvorschriften auf eine Ausbildungszeit angerechnet 
worden sind oder Voraussetzung für den Erwerb der Befähigung 
sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. 

(5) Die Entscheidung über die Einstellung in einem höheren 
Amt als dem Einstiegsamt trifft die Einstellungsbehörde im Ein-
vernehmen mit der Laufbahnordnungsbehörde.“ 

5. § 5 Absatz 2 wird gestrichen. 
6. § 5 Absatz 3 wird § 5 Absatz 2. In dem neuen Absatz 2 wird das 

Wort „sechs“ durch das Wort „fünf“ ersetzt.  
7. In § 8 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Fachhochschule“ 

durch die Wörter „Hochschule für angewandte Wissenschaften“ 
ersetzt.

8. In § 16 wird das Wort „Fachhochschule“ durch die Wörter 
„Hochschule für angewandte Wissenschaften“ ersetzt.

9. In § 18 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Fachhochschule“ 
durch die Wörter „Hochschule für angewandte Wissenschaften“ 
ersetzt.

Artikel 14 
Aufhebung der Verordnung zu den 

§§ 22 und 23 der Laufbahnverordnung technische Dienste
Die Verordnung zu den §§ 22 und 23 der Laufbahnverordnung 

technische Dienste vom 8. Februar 2018 (GVBl. S. 167), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 8. Februar 2022 (GVBl. S. 68) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 

Artikel 15 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am Tage 
nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 tritt an dem 
Tage in Kraft, an dem die Laufbahnverordnung Informationstechnik 
in Kraft tritt.

(3) Die Artikel 3 und Artikel 8 Nummer 10 treten mit Wirkung 
vom 1. Januar 2024 in Kraft.

(4) Artikel 4 tritt mit Wirkung vom 29. Dezember 2024 in Kraft.

Berlin, den 24. Februar 2025 

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r
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